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Drucksache 

- öffentlich - 
DS-210/21-26 

 

Vorlage an die 
Stadtverordnetenversammlung 
 

Datum 17.05.2022 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Magistrat 24.05.2022 beschließend 
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 07.07.2022 beschlussempfehlend 
Stadtverordnetenversammlung 21.07.2022 beschließend 

 
Betreff: 
Einrichtung von Parkplätzen für Einsatzkräfte im Stadtgebiet 
Bezug: Antrag AT-9/21-26 der WsR-Fraktion vom 05.05.2021 
 
Der Magistrat beschließt den Entwurf der Beschlussvorlage zur Weiterleitung an die 
Stadtverordnetenversammlung. 
 
Beschlusstext: 
 
Kenntnisnahme: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass die Straßenverkehrsbehörden nur 
Verkehrszeichen anordnen dürfen, die in der Straßenverkehrsordnung (StVO) und im amtlichen 
Verkehrszeichenkatalog (VZKat) enthalten sind. 
 
Eine Privilegierung von Einsatzkräften ist durch die Anordnung von regelkonformen 
Verkehrszeichen nicht möglich. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Antrag AT-9/21-26 der WsR-Fraktion wird als erledigt erklärt. 
 

 
Begründung: 
 
A. Ziel 
 
Das Ziel war eine Verbesserung der Parksituation für Einsatzkräfte und damit eine Verbesserung 
der Ausrückzeiten der Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen zu erreichen.  

https://rim.ekom21.de/ruesselsheim/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZYWDP3NINZJ7GM_KSr_tcRUSJLv9Z_naZXRjg7EPqWW6/Antrag-AT-9-21-26.pdf
https://rim.ekom21.de/ruesselsheim/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZYWDP3NINZJ7GM_KSr_tcRUSJLv9Z_naZXRjg7EPqWW6/Antrag-AT-9-21-26.pdf
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B. Ausgangslage 
 
Einsatzkräfte müssen sich regelkonforme Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum suchen, 
sofern keine privaten Flächen zur Verfügung stehen. Dies kann im Alarmfall bedeuten, dass eine 
Zeitverzögerung eintritt, da das Fahrzeug beispielsweise weiter weg abgestellt werden musste 
und der Weg von der Wohnung zum Fahrzeug zunächst zu Fuß zurückgelegt werden muss. 
 
 
C. Weitere Vorgehensweise 
 
Die derzeitige Rechtslage lässt keine Privilegierung von Einsatzkräften zu. Eine entsprechende 
Beschilderung in anderen Kommunen ist nicht regelkonform. 
 
 
D. Kosten 
 
Es entstehen keine Kosten, da keine Verkehrszeichen und/oder Markierungen anzubringen 
sind. 
 
 
E. Auswirkungen auf das Klima 
 
Keine zu erwartenden Auswirkungen für das Klima 
 
 
 
Rüsselsheim am Main, den 24.05.2022 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
 
 




